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#ST# Kreisschreiben
des

Bundesrates an sämtliche Kantonsregierungen, betreffend die
Frist für Einreichung von Entschädigungsforderungen
für die Bekämpfung gemeingefährlicher Epidemien im
Jahre 1893.

(Vom 23. Dezember 1893.) •

Getreue, liebe Eidgenossen Ì

Gemäß Art. 13, Alinea 2, des Reglements vom 4. November
1887 betreffend die Ausrichtung von Bundesbeiträgen an Kantone
und Gemeinden zur Bekämpfung gemeingefährlicher Epidemien
(A. S. n. F. X, 353) steht dem Bundesrat das Recht zu, die Frist
zu bestimmen, binnen welcher die Eingabe daherig Forderungen
stattzufinden hat. Von dieser Befugnis Gebrauch machend, haben
wir heute beschlossen, daß Entschädigungsforderungen an den Bund
für Kosten erwähnter Art, welche im Jahr 1893 entstanden sind,
also für die Kosten der diesjährigen Choleraschutzmaßnahmen und
der Bekämpfung der im Jahr 1893 abgelaufenen Pockenepidemien,
bis spätestens Ende Januar 1894 eingereicht werden sollen. Ein-
gaben, welche nach dem 31. Januar 1894 einlangen, werden un-
berücksichtigt bleiben.

Indem wir uns beehren, Ihnen vorstehenden Beschluß zur
Kenntnis zu bringen, benutzen wir diesen Anlaß, Sie, getreue, liebe
Eidgenossen, samt uns in Gottes Machtschutz zu empfehlen.

B e r n , den 23. Dezember 1893.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t :

Schenk.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft :

Ringier.
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